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Bundesverwaltungsgericht, Beschluss vom 28.12.1959 - I CB 170.59 = Buchholz BVerwG 424.01 § 4 FlurbG
Nr. 2= RdL 1960 S. 166

Leitsatze

1 Zur Anordnung der
. Flurbereinigung.

2 Zur Form der Aufklarung Uber die
. Flurbereinigung.

3 Zur Bekanntgabe des
- Flurbereinigungsbeschlusses.

4 Die Flurbereinigung kann auch zur Erleichterung einer Siedlung angeordnet
- werden.

Aus den Grunden

Nach § 4 FlurbG kann die Obere Flurbereinigungsbehérde die Flurbereinigung anordnen und das
Flurbereinigungsgebiet feststellen, wenn sie die Voraussetzungen flr eine Flurbereinigung und das Interesse
der Beteiligten fir gegeben halt. Das Flurbereinigungsgericht hat ohne Rechtsirrtum beide Voraussetzungen
bejaht. Die von der Klagerin insoweit vorgetragenen rechtlichen Erwagungen geben keinen Anlal3, in einem
Revisionsverfahren grundsatzliche Fragen zu klaren.

In zutreffender Weise hat das angefochtene Urteil ausgeflihrt, daB die Voraussetzungen fir die
Flurbereinigung sich aus § 1 FlurbG ergeben. Die Klagerin verkennt diese Vorschrift, wenn sie vortragt, dal
die hiernach zulassige Flurbereinigung zur Férderung der allgemeinen Landeskultur keine selbstandige
Bedeutung neben der Férderung der land- und forstwirtschaftlichen Erzeugung haben kdnne. Wie der Senat
in seinem Urteil vom 13. November 1958 - BVerwG | C 132.57 - (NJW 1959 S. 643) ausgesprochen hat, wird
derin § 1 FlurbG der Behorde erteilte gesetzliche Auftrag durch verschiedene andere Vorschriften nadher
umschrieben; die hiernach maoglichen MaBnahmen sind MaBnahmen der Flurbereinigung im Sinne des § 1
FlurbG. Das Flurbereinigungsgericht hat daher zutreffend auf die § 37, § 39, § 40 FlurbG hingewiesen. Die
Auffassung der Klagerin, dal8 diese Vorschriften nur fir das rechtskraftig angeordnete Verfahren Bedeutung
hatten, verkennt ihren Zusammenhang mit § 1 FlurbG. DaR die Flurbereinigung keineswegs nur auf eine
Férderung der landwirtschaftlichen Erzeugung ausgerichtet sein muR, wie die Klagerin annimmt, lalt
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zweifelsfrei § 86 FlurbG erkennen. Danach kann ein Flurbereinigungsverfahren unter anderem zur
Erleichterung von Siedlungsverfahren oder von AufbaumaBnahmen eingeleitet werden. Hierzu stellt das
Gesetz sogar ein vereinfachtes Verwaltungsverfahren zur Verfligung. Die Zulassigkeit der Flurbereinigung
wird auch nicht dadurch in Frage gestellt, daR bebautes oder gar erst baureifes Gelande in das Verfahren
einbezogen wird. Es kommt auch nicht darauf an, ob der Grundbesitz der Klagerin landwirtschaftlich genutzt
wird. Nicht begriindet sind die Einwendungen, dal8 die Stadt das Verfahren fordere, um bevorzugten
Baugrund "erwerben" zu kénnen. Die Stadt kann als Beteiligte des Flurbereinigungsverfahrens nur
entsprechend ihrer Einlage eine Abfindung beanspruchen. Wenn das angeordnete Verfahren unter anderem
auch der Foérderung einer ordnungsgemafen baulichen Entwicklung der Stadt dient, so liegt das im Rahmen
des gesetzlichen Auftrages. Die Notwendigkeit, das Flurbereinigungsgebiet mit Wegen zu erschlieBen, ergibt
sich aus dem Wesen eines Bereinigungsverfahrens. Auch der Hinweis, die Klagerin laufe Gefahr, wertvollen
Besitz zu verlieren, ist ungerechtfertigt. Das Flurbereinigungsgesetz sichert nach strengen Mal3staben jedem
Beteiligten eine dem Wert seiner Einlage entsprechende Abfindung zu; eine vollstandige oder teilweise
Abfindung in Geld ist nur mit Zustimmung des Teilnehmers zulassig (§ 52 Abs. 1 FlurbG). Diese
Gesichtspunkte ergeben sich ohne weiteres aus der gesetzlichen Regelung und der bisherigen
Rechtsprechung des Senats und bedirfen keiner weiteren Klarung in einem Revisionsverfahren.

Zur Auslegung der zweiten Voraussetzung des § 4 Satz 1 FlurbG, dalB das Interesse der Beteiligten gegeben
sein muf3, hat sich der Senat in seinem Urteil vom 3. Marz 1959 (BVerwGE 8, 197) bereits geauRert. Eine
weitere Klarung ist in diesem Rechtsstreit nicht zu erwarten.

Nach § 6 Abs. 2 FlurbG ist der entscheidende Teil des Flurbereinigungsbeschlusses 6ffentlich
bekanntzumachen. Die Ansicht des Flurbereinigungsgerichts, die Rechtswirksamkeit des
Flurbereinigungsbeschlusses werde von der Bekanntmachung nicht berthrt und Mangel der
Bekanntmachung setzten nur die Rechtsmittelfrist nicht in Lauf, trifft zwar nicht zu. Diese Frage bedarf aber
keiner naheren Erérterung, weil die Bekanntmachung nach den ProzeBunterlagen, die zum Gegenstand der
mundlichen Verhandlung gemacht worden sind, ordnungsgemaR erfolgt ist.

Fur die 6ffentliche Bekanntmachung nimmt das Gesetz auf die gemeinderechtlichen Vorschriften erganzend
Bezug (§ 110 FlurbG). Soweit die Klagerin beanstandet, daR die 6ffentliche Bekanntmachung nicht nach
MaBgabe des Gesetzes geschehen sei, kann ihr nicht gefolgt werden. Die 6ffentliche Bekanntmachung
mufBte nach § 19 der Hauptsatzung der Stadt vom 12. Januar 1956 erfolgen. Nach Abs. 3 a.a.0. werden
Satzungen in der zum amtlichen Verkiindigungsblatt bestimmten Tageszeitung “...." verdffentlicht. Der
Senat tragt keine Bedenken, den Flurbereinigungsbeschlul§ einer Satzung im Sinne dieser Regelung
gleichzustellen: Der BeschluB 1Bt die Teilnehmergemeinschaft als Kérperschaft des 6ffentlichen Rechts
entstehen (§ 16 Satz 2 FlurbG) und unterwirft die beigezogenen Grundstlcke bis zur AusfUhrungsanordnung
gewissen Beschrankungen (§ 34 FlurbG). Die Auffassung der Klagerin, daf8 es sich um eine "sonstige
Bekanntmachung" im Sinne des § 19 Abs. 3 Satz 2 der Hauptsatzung handle, ist im Hinblick auf den
Rechtscharakter des Umlegungsbeschlusses unzutreffend. Wenn es sich bei der genannten Hauptsatzung
auch nicht um Bundesrecht handelt, ist der Senat dennoch nicht gehindert, diese Prifung vorzunehmen (
BVerwG VI C 203.56 vom 7. Mai 1958).

Ob der BeschluB nach § 6 Abs. 3 FlurbG auch in den angrenzenden Gemeinden bekanntzumachen war, kann
dahinstehen. Ware dies nach den Verhaltnissen notwendig gewesen, so ware der Beschlufl§ nur hinsichtlich
der insoweit Betroffenen unwirksam. Im tbrigen kénnte die Bekanntmachung jederzeit nachgeholt werden.
Hiernach muR die Klagerin die von der Behérde vorgenommene Bekanntmachung gegen sich gelten lassen.
Eine weitere Klarung dieser Frage ist in einem Revisionsverfahren nicht zu erwarten.

Auch die Ausflihrungen des Flurbereinigungsgerichts, daB die Aufklarungsversammlung vom 29. Januar
1957 als rechtmaRig anzusehen sei, geben keinen AnlaB, die Revision zuzulassen.
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Nach § 5 Abs. 1 FlurbG sind die voraussichtlichen Verfahrensbeteiligten in geeigneter Weise eingehend
aufzuklaren. Die Vorschrift hat es der Behoérde freigestellt, in welcher Form sie die Aufklarung vornehmen
will; sie muRB nur geeignet sein, den Zweck zu erflillen. Wie das zu geschehen hat, hangt weitgehend von
den ortlichen Verhaltnissen und den Umstanden des Verfahrens ab. Auch ist die Form der Aufforderung an
die Beteiligten gesetzlich nicht festgelegt. Es mul3 lediglich gewahrleistet sein, dal die in Frage kommenden
Beteiligten Kenntnis davon erhalten und an der Aufklarungsversammlung teilnehmen kénnen. Eine férmliche
offentliche Bekanntmachung oder eine persdnliche Verstandigung, wie sie die Klagerin fir notwendig halt,
hat das Gesetz nicht vorgeschrieben. Ob und in welchem Umfang die kinftigen Verfahrensbeteiligten von
der Mdéglichkeit, eine Aufklarung zu erhalten, Gebrauch machen, ist fur die Wirksamkeit des spater
ergehenden Flurbereinigungsbeschlusses ohne Belang.

Ausgabe: 08.03.2026 Seite 3 von 3



	RzF - 2 - zu § 4 FlurbG
	Leitsätze
	Aus den Gründen


